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Ordnung 
über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung  

der gemeindlichen Einrichtungen Sauna, Party-und Vereinsraum und 
Turnhalle und -raum der Gemeinde Rosenthal-Bielatal 

Fassung vom  11.04.2023 
 
 
 

§1  
Gebührenpflicht  

 

Für die Inanspruchnahme der in der Verwaltung der Gemeinde Rosenthal-Bielatal 
befindlichen Einrichtungen werden Gebühren und Kosten nach dieser Gebührenordnung und 
dem dazugehörigen Gebührentarif sowie die anfallende Umsatzsteuer erhoben. Der 
Gebührentarif ist Bestandteil dieser Gebührenordnung.  

 

§2  
Fälligkeit  

 
Die Gebühren werden mit der Erteilung der Erlaubnis zur Nutzung der Einrichtung bzw. 
Erbringung der Leistung fällig.  

§3  
Schuldner  

 

Schuldner sind  
- die Erlaubnisnehmer  
- der, der die Leistung in Anspruch nimmt.  

 
§4  

Befreiung von Nutzungsgebühren  
 

(1) Für die Benutzung der Turnhalle zu Lehr- und Unterrichtszwecken erfolgt keine Rechnung  
- für Schulklassen der in der Trägerschaft der Gemeinde Rosenthal-Bielatal befindlichen Schule 
im Rahmen des Unterrichtes und des außerschulischen Sportes.  
- für reine Kinder- und Jugendsportgruppen (bis 18 Jahre) eingetragener, gemeinnütziger 
Sportvereine der Gemeinde Rosenthal-Bielatal..  
- für Kindergruppen der in der Trägerschaft der Gemeinde Rosenthal-Bielatal befindlichen 
Kindereinrichtungen 
 
(2) Für die Benutzung von gemeindlichen Räumen zu Übungszwecken für reine Kinder- und 
Jugendgruppen gemeinnütziger Vereine der Gemeinde Rosenthal-Bielatal 
 
(3) Ortsansässigen Vereinen kann für die Nutzung des Party-und Vereinsraum auf Antrag eine 
Ermäßigung gewährt werden 
 
(4) Für das Reinigungspersonal ist die Nutzung der Sauna einmal wöchentlich kostenlos. 
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§5  

Inkrafttreten  
 

(1) Die Gebührenordnung tritt nach der Veröffentlichung in Kraft.  
 

(2) Die Gebührenordnung vom 20.09.2016 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
 

 
Rosenthal-Bielatal, den 12.04.2023 
 
 
 
gez. Tino Bernhardt 
Bürgermeister       
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Anlage   
 

Gebührentarif  
 
 

1. Sauna 
Nutzungsgebühr   10,00 €*/Saunabesuch 

     Kinder bis 14 Jahre   5,00 €*/Saunabesuch 
              

 
2. Party-und Vereinsraum Rosenthal-Bielatal / Feuerwehr 
 

Nutzungsgebühr  100,00€* pro Nutzung 
Kurzzeitnutzung bis 3 Std.       35,00€* pro Nutzung 

 
 
3. Turnhalle und -raum Rosenthal-Bielatal 
 

           15,00 €*/h inkl. Vor-und Nachbereitung  
   
 

* Die obigen Beträge beinhalten die anfallende Umsatzsteuer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


